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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.2001

Norm

WaffG §36

Rechtssatz

Der (unbefugte) Besitz von Munition ist - sieht man von den nicht aktuellen Fällen des Wa7enverbotes (§ 50 Abs 1 Z 3

WaffG) und des unbefugten Besitzes von Kriegsmaterial (§ 50 Abs 1 Z 4 Wa7G) ab - gerichtlich nicht strafbar. Daher

kommt eine Einziehung von Munition gemäß § 26 Abs 1 StGB nicht in Betracht, sofern nicht der vom Gesetz geforderte

Zusammenhang mit einer mit Strafe bedrohten Handlung gegeben ist.
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